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 Veröffentlicht am 12.07.1984

Norm

ABGB §182

Rechtssatz

Die Adoption bezweckt die Ersetzung des alten Familienrechtsverhältnisses durch das neue Wahlkindverhältnis. Dieses

wird durch die strenge Beschränkung der Gründe für einen Widerruf der Bewilligung und eine Aufhebung der

Wahlkindschaft geschützt.
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